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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/995 DER 
KOMMISSION 

vom 9. Juli 2020 

zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus 
Aspergillus oryzae (DSM 26372) als Zusatzstoff in Futtermitteln 
für laktierende Sauen (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional 
Products Ltd vertreten durch DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

Artikel 1 

Die im Anhang genannte Zubereitung, die in die Zusatzstoffkategorie 
„zootechnische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe „Verdaulich
keitsförderer“ einzuordnen ist, wird gemäß dem Anhang als Zusatzstoff 
in der Tierernährung zugelassen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 
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ANHANG 

Kennnum
mer des 
Zusatz
stoffs 

Name des Zulassungs
inhabers Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeich

nung, Beschreibung, Analysemethode 
Tierart oder 

Tierkategorie 
Höchst

alter 

Mindestge
halt 

Höchstge
halt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung Aktivität/kg Alleinfutter

mittel mit einem Feuch
tigkeitsgehalt von 12 % 

Kategorie: zootechnische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Verdaulichkeitsförderer. 

4a1607i DSM Nutritional Pro
ducts Ltd, vertreten 
durch DSM Nutritio
nal products Sp. Z o.o 

Endo-1,4-beta- 
Xylanase 
(EC 3.2.1.8) 

Zusammensetzung des Zusatzstoffs: 
Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xy
lanase (EC 3.2.1.8) aus Aspergillus 
oryzae (DSM 26372) mit einer 
Mindestaktivität von: 
Fest: 1 000 FXU (1 )/g 
Flüssig: 650 FXU/ml 
Charakterisierung des Wirkstoffs: 
Endo-1,4-beta-Xylanase (EC 
3.2.1.8) aus Aspergillus oryzae 
(DSM 26372) 
Analysemethode (2 ) 
Zur Quantifizierung von Endo-1,4- 
beta-Xylanase aus Aspergillus ory
zae (DSM 26372) in einem Futter
mittelzusatzstoff: 
— kolorimetrisches Verfahren zur 

Messung der aus Dinitrosali
cylsäure (DNS) erzeugten ge
färbten Verbindung und zur 
Messung der durch die Einwir
kung von Xylanase auf Arabi
noxylan freigesetzten Xylosyl
anteile 

Zur Quantifizierung von Endo-1,4- 
beta-Xylanase aus Aspergillus ory
zae (DSM 26372) in Vormischun
gen und Futtermitteln: 
— kolorimetrisches Verfahren zur 

Messung eines wasserlöslichen 

Laktierende 
Sauen 

— 200 FXU — 1. In der Gebrauchs
anweisung für den Zu
satzstoff und Vor
mischungen sind die 
Lagerbedingungen 
und die Stabilität bei 
Wärmebehandlung an
zugeben. 

2. Die Futtermittelunter
nehmer müssen für 
die Verwender von 
Zusatzstoff und Vor
mischungen operative 
Verfahren und organi
satorische Maßnahmen 
festlegen, um poten
zielle Risiken bei der 
Verwendung zu ver
meiden. Können diese 
Risiken durch solche 
Verfahren und Maß
nahmen nicht beseitigt 
oder auf ein Minimum 
reduziert werden, so 
sind Zusatzstoff und 
Vormischungen mit 
persönlicher Schutz
ausrüstung, einschließ
lich Atem-, Augen- 
und Hautschutz, zu 
verwenden. 

►C1 30.7.2030 ◄ 
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Kennnum
mer des Zu

satzstoffs 
Name des Zulassungsinhabers Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, Be

schreibung, Analysemethode 
Tierart oder Tier

kategorie 
Höchstal

ter 

Mindestgehalt Höchstgehalt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung Aktivität/kg Alleinfuttermittel 

mit einem Feuchtigkeitsgehalt 
von 12 % 

Farbstoffs, der durch Xylanaseakti
vität aus dem als Farbstoff gekenn
zeichneten Hafer-Dinkel-Azo-Xylan 
freigesetzt wird 

(1 ) 1 FXU ist die Enzymmenge, die 7,8 μmol reduzierende Zucker (Xyloseäquivalente) in der Minute bei einem pH-Wert von 6,0 und einer Temperatur von 50 °C aus Weizen-Azo-Arabinoxylan freisetzt. 
(2 ) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 

▼B
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